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Titel IV.

Strafe» gegen diejenigen, welche sich

gegen die dem Sittengericht schul-
dige Achtung verfehlen.

q,l. Jeder Bürger soll sich mit Achtung vor dem

Siltengerichl betragen.

42. Das Sittenqericht hat das Recht denjenigen

zur Ordnung zu weisen, welcher die schuldige Achtung
bey Seite setz.» würde.

42. Im Wiederholungsfall, oder wenn der vorge-
ladene Bürger sich so weit vergessen sollte, daß ersieh
unanständiger oder das Gericht beleidigender Ausdrücke

oder wohl gar thätlicher Beschimpfungen gegen das

Sittengericht oder seine einzelnen Mitglieder erlauben

würde, so soll ein solcher dem Distnktsgericht angezeigt

werden, daniit dasselbe gegen ihn die angemessene

Strafe verfügen könne.

Titel V.
Aufsicht über die S t t ten ge r i ch t e.

44. Der vollziehenden Gewalt kömmt die Aufsicht
Über die SUtengerichte zu.

4?. Sie übt dieselbe durch ihre Statthalter aus.

Bericht der Minderheit der Unterrichts-
c 0 m m i si 0 n über d i e S i l le n g c r i ch l e.

In einem Staate, dessen Bürger sittiichgut wären,
würde es keiner Gesetze bedürken, weil jeder Bürger
schon mittelst seines guten Willens, seine Pflichten als

Mensch und Bürger erfüllen, mithin die Rechte seiner

Mitbürger, auch ohne den Zwang der Gesetze achten,
sie nie verletze» würde.

Es wird daher allerdings eine der anzelegentliehsten

Sorgen des Staates seyn, durch alle von ihm ab-

Hangende Mittel zu bewirken, daß sittliche Gesinnungen
bey den Gliedern desselben herrschend und d u r ch diese,

gute Sitten als ihre unmittelbare Wirkung, allgemein
werde». (Die Forts. folgt.)

Beylagen zu dem Mgabengesetz für das
Ieihr l8oez.

4»

Beschluß des Berichts der Finanz com-
mission über die von der Nollzie-
hung eingegebene Uebersicht der
Ausgaben für das Jahr 1800.

Noch sollen wir einer Rubrik von Bedürfniß geben-

ken, deren oben, weder in der Votschaft des Vollste,
hnngsralhs, noch in den Erläulerungsmcmoirm des

Finanzministeriums keinerlei, Erwähnung gethan iß;
die erfodcrlichen In ter essen nämlich für das ge'-

z w u n g e n e D a rle i hn. Indessen haben wir dar-
über die Auskunft erhalten, daß solche vermittelst der

Aktivinteressen von des Staats Zinsschriften mehr als

zu decken seyn dürften.
Nach alle diesem, B. Gesetzgeber! gehet, in AS.

sieht auf die angegebenen Staatsbcdürfnlsse für das

Jahr -800 unser Befinden dahin: Daß solche mir
Fr. y; 00,000

nichts weniger, als zu hoch, sondern eher in verschie.

denen Punkten, und namentlich bey den AuSgaben des

Knegsministcriums zu niedrig angeschlagen seyen; irie

denn z. B. dort wirklich, aus Versehen, statt zweyer,

bloß Eine Compagnie Artilleristen in Berechnung 5-

bracht ist. Hingegen dann freylich wieder einiges N.

drcs, aber eben wenig Bedeutendes, wie z. B. beim

Finanzminist.rium die dort angesezten Fr. zgso str

den Bergbau, wegfallen dürften.

Kleine Schriften.
Samuel Wyß des Arztes, dritter und

lezter Bericht über die im Jahr ,70s

in Bern eröffnete Bibliothek der

Natnr- und Arzney tun de, und erste

Fortsetzung des Hauptverzeichnisses
der in dieser Sammlung zur Benul-
zung aufgestellten Bücher. 8. Bern
b. Stämpfli -goo. S. 2y und 6z.

Dieser schon zu Anfang des laufenden Jahrs aus.

gegebne Bericht enthalt die Schicksale, der von dem

creflichen und verdienstvollen Doktor Wyß gestifteten

medicinischcn Commnnbibliothck, seit der Revolution.
Am erste» Tag nach dem Uebergangc Berns fanden

î

einige fränkische Plünderer gut, die Fenster des Bib.

liotheksaals einzuwerfen und die Bibliothek zu verwü-

sien: viele wichtige, kostbare, hauptsächlich französische

Bücher waren weggekommen; nur allmählig erlaubten

die Umstände die Wiederherstellung der Büchcrsanim-

lung, die zu Ende des vorigen Jahres so weit gedie-

he» war, daß sie dem indeß neucrrichtelen mcdiemi-

scheu Institut zu wesentlicher Unterstützung gereichte.

Ausser den Rechnungen um Einnahme und Ausgabe,

findet man hier den reichen Zuwachs neuer Bücher i>!

genauer systematischer Rcihenordmmg aufgezählt.


	Kleine Schriften

